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Preisanordnung Nr. 281/2* I *. ■
— Elektroenergie und Gas —

Vom 31. Mai 1962

Zur Änderung der Preisverordnung Nr. 281 vom 
19. Dezember 1952 — Verordnung über die Neuregelung 
der Preise für die Lieferung von Elektroenergie und 
Gas aus den öffentlichen Versorgungsnetzen — (GBl. 
S. 1404) wird folgendes angeordnet:

§ 1
§ 9 der Preisverordnung Nr. 281 erhält folgende Fas

sung:
„(1) Landwirtschaftlichen und Gärtnerischen Produk

tionsgenossenschaften (LPG und GPG) wird — soweit 
für sie nicht die Voraussetzungen für die Anwendung 
des Sonderabnehmertarifs (§ 2) zutreffen — ein Grund
preis nach den Bestimmungen der Allgemeinen Tarife 
(§§ 3 bis 7) nicht berechnet für den Verbrauch von 
Elektroenergie in ihren
1. Anlagen und Einrichtungen, die unmittelbar der 

Produktion, Be- und Weiterverarbeitung von land
wirtschaftlichen und gärtnerischen Erzeugnissen 
dienen. Hierzu gehören auch Anlagen, die für 
mehrere Genossenschaften gemeinschaftlich betrieben 
werden, z. B. Bewässerungs-, Tabaktrocknungs- und 
Tief gef rieranlagen, Mühlen u. ä.;

2. Werkstätten (Schmieden, Stellmachereien, Schlosse
reien), die sie zur unmittelbaren Aufrechterhaltung 
der Produktion betreiben;

3. in eigener Regie betriebenen Anlagen und Einrich
tungen, die kulturellen und sozialen Zwecken dienen, 
z. B. Berufsausbildungsstätten, Kindergärten, 
Wäschereien, Kulturräume und Kulturhäuser mit 
Ausnahme der Räume für ständigen Gaststätten
betrieb.

• Preisanordnung Nr. 281/1 (GBl. П 1961 Nr. 64 S. 429)

(2) Für LPG und GPG sind nach den Bestimmungen 
des Gewerbetarifs (§ 6) grundpreispflichtig
1. alle elektrischen Anlagen und Einrichtungen, die 

nicht unmittelbar der pflanzlichen und tierischen 
Produktion oder der Aufrechterhaltung dieser Pro
duktion dienen, z. B. Schneiderwerkstätten, Tischle
reien, Gaststätten, Läden und sonstige gewerbliche 
Anlagen;

2. Anlagen in öffentlichen Diensträumen oder Einrich
tungen öffentlichen Charakters, die in Grundstücken 
einer Genossenschaft untergebracht sind.

(3) Für die Mitglieder einer LPG oder GPG sind 
grundpreispflichtig nach den Bestimmungen
1. des Haushalttarifs (§ 4)

a) die vorhandenen bewohnbaren Haushalträume 
einschließlich der Haushaltküche,

b) die nicht genossenschaftlich genutzten Ställe über 
50 m2 Grundfläche;

2. des Nachttarifs (§ 7)
die über eine besondere Meßeinrichtung betriebenen, 
durch eine Schaltuhr gesteuerten, individuell ge
nutzten Nachtstromanlagen, z. B. Futterdämpfer;

3. des Gewerbetarifs (§ 6)
Anlagen gemäß Abs. 2.

(4) Für den Verbrauch von Gas gilt sowohl für die 
LPG und GPG wie auch für ihre Mitglieder der Gas
tarif gemäß § 8.“

§ 2
(1) Diese Preisanordnung tritt mit ihrer Verkündung 

in Kraft.
(2) Die gemäß § 1 Absätzen 2 und 3 fälligen Grund

preise sind erstmalig für den Monat Juni 1962 zu er
heben. Kann die Höhe des Grundpreises erst zu einem 
späteren Zeitpunkt festgestellt werden, ist der Grund
preis rückwirkend ab 1. Juni 1962 ln Rechnung zu 
stellen.


